
Seite 31© 2015 Prof. Dr. Gregor Thüsing LL.M./ Universität Bonn – Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Autors

…aber daraus wird vielleicht nichts….
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Vorbilder zeigen, dass das auch gut so wäre

Drucksache 17/12378: Missbrauch von Werkverträgen bekämpfen (Antrag SPD vom 19.2.2013)

§ 7 SGB IV Beschäftigung 
Als § 7 Absatz 1c SGB IV wird folgende Regelung aufgenommen: 

„Bei einer erwerbsmäßig tätigen Person wird vermutet, dass sie Beschäftigter ist, wenn mindestens zwei der 
folgenden fünf Merkmale vorliegen: 
1. Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer;
2. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die sie für denselben 
Auftraggeber zuvor auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte; 
3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch 
von ihm beschäftigte Arbeitnehmer verrichten; 
4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erkennen; 
5. eine Person wird überwiegend für eine andere Person tätig und erzielt mindestens 75 Prozent ihres 
Jahreseinkommens aus dieser Tätigkeit.“


